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Vetter und Kollegen vom 22. April 1993, ZI. 4690/J-NR/1993, 

"Grundgebührenbefreiung von Teletax-Anschlüssen für Gehörlose" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 3: 
"Gibt es konkrete Pläne, geh6rfosen Mitmenschen die Befreiung der Fernsprech-GrundgebOhr fOr ein 
Telefax-Gerät zu gewähren? 
Wenn ja, wie sehen diese Pläne aus und wann werden sie verwirklicht? 
Wenn nein, warum nicht? 

Für gehörlose Personen ist gemaß § 47 Abs. 2 Z 3 der Femmeldegebührenordnung 

in der Fassung BGBI. Nr. 365/1989 eine Befreiung von der Femsprech-GrundgebDhr 

dann vorgesehen, wenn der Fernsprechanschluß als "Schreibtelefon" eingerichtet ist. 

Eine Benachteiligung gehörloser Personen kann in dieser gesetzlichen Regelung nicht 

erkannt werden. Dies schon deshalb, weil gerade das Schreibtelefon ein für die 

Bedürfnisse der Gehörlosen konzipiertes Kommunikationshilfsmittel darstellt, das ~ 

entgegen dem Telefax-Gerat - auch den gehörlosen Mitmenschen ein ZWiegespräch 

innerhalb eines Verbindungsaufbaues erlaubt und somit eine tatsachliche 

Gesprachsführung ermöglicht. 

Die Anschaffungskosten von modemen Schreibtelefonen sind denen fDr ein Telefax

Gerat etwa gleich und werden im Regelfall über die von den örtlich zustandigen 

Landesinvalidenämtern vergebenen Förderungsmittel gedeckt und somit von der 

öffentlichen Hand getragen. 
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Aus den genannten Granden kann eine Abanderung der gesetzlichen Bestimmungen 

im gegenwartigen Zeitpunkt nicht in Betracht gezogen werden. 

Wien, m E. JVM" 1993 

Der Bundesminister 

... 
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